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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Das von Balthasar Glättli (gp, ZH) mittels parlamentarischer Initiative geforderte
Obligatorium für die freie Rede bei Ratsdebatten löste in der Sommersession 2022 im
Nationalrat ein von einiger Heiterkeit begleitetes Frage-Antwort-Spiel aus. Der Initiant
legte dar, dass es zu Beginn des Parlamentsbetriebs, also vor 172 Jahren, verboten
gewesen sei, eine Rede abzulesen. Er glaube, dass frei gesprochene Reden nicht nur
spannendere, sondern auch verständlichere Debatten nach sich ziehen würden, was
«der Demokratie guttäte». Wer frei spreche, habe sich mit dem Thema besser
auseinandergesetzt, als wer einfach ablese. Er fordere kein Verbot von Unterlagen, aber
er wolle verhindern, dass eine Rede lediglich abgelesen werde. Auf die Frage von Roger
Nordmann (sp, VD), ob sich Glättli bewusst sei, dass es sprachliche und rhetorisch nicht
so begabte Minderheiten gebe, für die die freie Rede nicht so einfach sei – ein Punkt,
den auch das Büro-NR in seinem Bericht gegen die parlamentarische Initiative
vorgebracht hatte –, erwiderte der Initiant, dass es in der Tat nicht gut sei, dass man
einander nicht verstehe, dies aber mit der freien Rede nichts zu tun habe. Beat Flach
(glp, AG) wollte von Glättli wissen, ob er mit einem Verbot nicht überschiesse. Hier
brachte der Initiant das Beispiel Grossbritanniens vor, wo man ebenfalls ein
Ableseverbot kenne, das freilich mit Augenmass umgesetzt werde: «Aber es gibt dann
im britischen Parlament auch den Moment, wo es aus den Reihen schallt ‹He is
reading!›, weil man merkt, dass jemand nicht mehr bei der Sache ist, sondern nur noch
am Papier klebt. Das will ich verhindern.». Ob denn die freie Rede nicht einfach «in
zielloses, polemisches Geschwafel» ausarte, wollte Kurt Fluri (fdp, SO) wissen. Man
müsse hierfür wohl zuerst Erfahrungen sammeln und dann allenfalls korrigieren,
verteidigte sich Glättli. Es brauche keine Kontrolle, sondern individuelle Abwägung, wie
viel man von einem Spickzettel ablesen wolle, antwortete Glättli eine Frage von Lorenz
Hess (mitte, BE) und auch die Frage von Benjamin Roduit (mitte, VS), ob denn mit freier
Rede nicht die Gefahr eines Überziehens der Zeit bestehe, konterte Glättli: Auch diese
Regel müsste eigentlich überdacht werden und auch hier könnte man eine gewisse
«souplesse» oder Flexibilität walten lassen. 
Das Büro hatte zuvor mit 10 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entschieden, dem
Vorstoss keine Folge zu geben. Neben den in den Fragen angesprochenen Kritikpunkten
(Überforderung von Minderheiten, schwierige Kontrolle, Bedeutung der «Legiferierung»
statt Debattenkultur in der Schweiz) fügte das Büro im Bericht auch noch das Argument
der nötigen Präzision von Reden an: Komplexe Geschäfte sowie die Berichterstattung
von Kommissionsdiskussionen bedingten eine möglichst präzise und doch möglichst
knappe Sprache. Dies sei in freier Rede kaum möglich. Mit Ausnahme der GLP- und der
FDP-Fraktion fanden sich aus allen Fraktionen Unterstützerinnen und Unterstützer des
Antrags. Die insgesamt 30 befürwortenden Stimmen reichten allerdings gegen die 129
Stimmen, die der Initiative keine Folge geben wollten, nicht aus. Ins Auge fielen die 32
Enthaltungen, die wiederum mit Ausnahme der FDP-Fraktion aus allen
parlamentarischen Gruppen stammten. Damit ist die parlamentarische Initiative
erledigt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2022
MARC BÜHLMANN

Während zwischen 1974 und 1997 im Schnitt rund 680 parlamentarische Vorstösse pro
Jahr eingereicht worden seien, seien es im Jahr 2020 total 1'936 und im Jahr 2021
deren 1'897 gewesen – die rund 1'200 Fragen pro Jahr nicht eingerechnet, erklärte
Fabio Regazzi (mitte, TI) in der Begründung einer im Juni 2022 eingereichten
parlamentarischen Initiative. Diese Zahl sei auch deshalb «beängstigend», weil
Vorstösse Kosten verursachten, etwa für die Bearbeitung durch die Verwaltung, aber
auch, wenn etwa Expertinnen und Experten zur Beantwortung eines Postulats einen
Bericht verfassten. Aufgrund einer Interpellation Spuhler (svp, TG; Ip. 07.3176) seien
diese Kosten pro Vorstoss einst auf CHF 6'120 veranschlagt worden; in der Zwischenzeit
dürften sie gestiegen sein. Der Bundesrat stelle sich zwar bei entsprechenden
Vorstössen auf den Standpunkt, dass es unverhältnismässig sei, die Kosten von
parlamentarischen Vorstössen auszuweisen, jedes KMU müsse aber Zeit und Aufwand
im Vorfeld eines Projektes für die Offertstellung schätzen. Dies könne man daher auch
von der Verwaltung im Vorfeld von Vorstössen verlangen, argumentierte Regazzi, was er
mit seiner parlamentarischen Initiative denn auch tat. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2023
MARC BÜHLMANN
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In der Ratsdebatte während der Frühjahrssession 2023, die nötig geworden war, weil
die SPK-NR der parlamentarischen Initiative mit 13 zu 11 Stimmen (1 Enthaltung) keine
Folge gegeben hatte, fügte Regazzi das Beispiel seines Heimatkantons an, der eine
solche Kosteneinschätzung für Vorstösse vornehme; wenn dies für den Kanton Tessin
möglich sei, müsse dies auch für die Bundesverwaltung gelingen. Zudem könne mit dem
Wissen über die Kosten, die letztlich die Steuerzahlenden berappen müssten, im
Parlament einfacher entschieden werden, ob sich die Investition lohne, ein Vorstoss
also angenommen werden solle oder nicht. Letztlich gehe es ihm mit seinem Vorschlag
auch um eine Sensibilisierung: Parlamentsmitglieder müssten sich bewusster werden,
dass Vorstösse Kosten verursachen. Dies solle auch dazu führen, dass weniger
Vorstösse eingereicht würden, so der Initiant. 
Die Mehrheit der SPK-NR habe das Setzen eines «Preisschildes» unter jeden Vorstoss
aus verschiedenen Gründen als nicht zielführend erachtet, argumentierten Greta Gysin
(gp, TI) und Corina Gredig (glp, ZH): In den zwei Kantonen, in denen diese Massnahme
eingeführt worden sei (TI, AG), habe sich der erhoffte Rückgang der Zahl der Vorstösse
nicht gezeigt; fundierte Antworten aus der Verwaltung hätten ihren Preis und es helfe
letztlich niemandem, wenn Kostendruck entstehe und sich die Qualität der Arbeit der
Verwaltung dadurch verringere. Die «Balance zwischen Parlament und Verwaltung»
würde zudem zugunsten der Verwaltung aus dem Gleichgewicht geraten, wenn das
Preisschild nicht nur an einen Vorstoss, sondern indirekt auch an ein
Parlamentsmitglied geheftet werden könne. Letztlich liessen sich Demokratie und die
Ausübung der Parlamentsrechte nicht mit finanziellen Kriterien messen, weshalb die
SPK-NR empfehle, der Initiative keine Folge zu geben. 
Gregor Rutz (svp, ZH) ergriff das Wort für die starke Kommissionsminderheit. Er habe
bei der Diskussion um die parlamentarische Initiative bemerkt, dass die
Bundesangestellten nicht aufschrieben, für welche Projekte sie wie viel Zeit benötigten.
Dies müsse sich dringend ändern. Zudem sei das von der Mehrheit der SPK-NR
vorgebrachte Argument, die parlamentarischen Rechte würden eingeschränkt, wenn die
Kosten für Vorstösse ausgewiesen würden, «absurd». Auch Diana Gutjahr (svp, TG), die
kurz vor der Behandlung der Initiative Regazzi mit einem ähnlichen Vorstoss gescheitert
war, wollte in der Folge wissen, was die Kommission davon halte, dass in der Verwaltung
keine Stundenerfassung bestehe. Kommissionssprecherin Gredig erklärte, dass es im
Gegensatz zur Privatwirtschaft, wo mehrere Offerten eingeholt werden könnten, in
Bundesbern nur eine Verwaltung gebe, die genau jene Arbeit verrichte, die für einen
Vorstoss nötig sei.
Mit 98 zu 91 Stimmen folgte der Nationalrat schliesslich seiner Kommission. Eine
knappe Mehrheit der Mitte-EVP-Fraktion, ein Mitglied der FDP-Fraktion und die
geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, GLP und GP lehnten den Vorstoss ab. 2

1) AB NR, 2022, S. 1259 ff.; Bericht Büro-NR vom 13.5.22
2) AB NR, 2023, S. 521 ff.; Bericht SPK-NR vom 19.1.23
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